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Der Kreisausschuss 
~ Jugendamt -

~o~uo l:iront>erg, den 17. September 2007 

SORGEERKLÄRUNG 

Aktenzeichen: Beis0301.; Urkundenregistemummer: 058/2007.3 

Vor der nach § 59 KJHG ermächtigten Urkundsperson, Oberinspektorin Bräuning, 

erscheinen Frau 

Sabrina Lück 
geb. am 04.01.1986 in Lieh, . :', ~· .. 
wohnhaft: 35305 Grünberg, Theo~Koch..Str. 10, 

ausgewiesen durch Bundespersonalausweis Nr. 423830200, 

und Herr 
Florian  

 
 

ausgewiesen durch Bundespersonalausweis Nr. 4332  

Die Erschienenen sind nach der Überzeugung der Urkundsperson geschäftsfähig. Nachdem 
sie über die Bedeutung einer Erklärung zur gemeinsamen Übernahme der elterlichen Sorge 
belehrt wurden, erklären sie: · 

Wir sind nicht miteinander verheiratete Eltern des mit einem voraussichtlichen Geburtstermin 
am 30.12.2007 erwarteten Kindes von Frau Sabrina Lück. · 

Die Vaterschaft ist rechtswirksam festgestellt durch Urkunde des Kreisjugendamtes Gießen 
vom 17.09.2007, UR-Nr. 056/2007.3. 

Eine Sorgeerklärung ist bisher nicht beurkundet. 

Als Eltern wollen wir die elterliche Sorge für unser zu erwartendes Kind nach § 1626 a Abs. 1, 
Nr. 1 8GB gemeinsam ausüben. 

Die Sorgeerklärung wird von uns dem für den Geburtsort des Kindes zuständigen Jugendamt 
nach der Geburt zum Geburtsnamen des Kindes zum Zwecke der Auskunftserteilung nach 
§58 a SGB VIII (KJHG) mitgeteilt. 

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben 

Florian  




